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Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler  

mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
 

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesverbandes ��������  Deutsch-
land e.V.  

Verfasserin: Beatrix Küpperfahrenberg 
 
Für Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung gibt es keine eigene 
Schulform; ihre Beschulung ist Aufgabe aller Schulformen (s. KMK-Empfehlungen 6/2000). 
Je nach Erscheinungsform und Ausprägungsgrad ihrer Behinderung werden sie an allgemei-
nen Schulen oder auch an den diversen Förderschulen unterrichtet und erwerben demzufolge 
verschiedene Schulabschlüsse.  
Analog zu Schülern mit anderen Behinderungen gilt auch für Schülerinnen und Schüler mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung Art.3 Abs.3 Satz 3 des Grundgesetzes: „Niemand darf we-
gen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 
Schülerinnen und Schüler mit Asperger-Autismus zeigen in intellektueller Hinsicht in der 
Regel eine Normalbegabung; in Einzelfällen ist in Teilleistungsbereichen sogar eine Hochbe-
gabung zu verzeichnen. Sie benötigen vielfach zum erfolgreichen Lernen in der Schule und 
zur Wahrung der Chancengleichheit gegenüber Schülerinnen und Schülern ohne Behinderun-
gen besondere Maßnahmen. Hier erfährt die Gewährung des Nachteilsausgleichs eine beson-
dere Bedeutung. Nachteile liegen vor allem in den Bereichen Kommunikati-
on/Sprachverständnis, Wahrnehmung, Motorik und sozial-emotionale Entwicklung vor. 
 
Der Nachteilsausgleich dient der Kompensation der durch die Behinderung entstandenen 
Nachteile und stellt keine Bevorzugung der jeweiligen Person dar. Bei  Leistungsanforderun-
gen dienen differenzierte organisatorische und methodische Angebote dazu, die Behinderung 
angemessen zu berücksichtigen. Die fachlichen Anforderungen dürfen hierbei jedoch nicht 
geringer bemessen werden. Sie müssen sich am jeweiligen Bildungsgang orientieren. 
Die Gewährung des Nachteilsausgleichs ist nicht gekoppelt an einen festgeschriebenen son-
derpädagogischen Förderbedarf und ist somit im Bedarfsfall auch jedem Regelschüler mit 
einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung zuzubilligen.  
Die Erfordernisse bzgl. der Gewährung des Nachteilsausgleichs stellen sich individuell unter-
schiedlich dar. In jedem Fall sind Nachteilsausgleiche dem Entwicklungsverlauf des  
Betroffenen anzupassen.  
 


